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Fazit 
• Supermarkt-Apps haben sich etabliert, wie die durchgeführte Verbraucherbefragung zeigt. Für 

Verbraucher:innen gibt es jedoch zum Teil noch Herausforderungen im Umgang mit den Apps.  
• Knapp ein Fünftel der Befragten (18 Prozent) bemüht sich, die Datenschutzhinweise und AGB 

von Supermarkt-Apps vollständig zu lesen. Dies kann auf kleinen Geräten jedoch eine 
Herausforderung darstellen. 

• Für Verbraucher:innen können in den Apps angebotene Rabatte schwierig einzuschätzen sein, 
wenn nicht der tatsächliche Endpreis des Produkts dargestellt wird. Die Apps weisen zum Teil 
nur die prozentuale Preisreduktion oder einen Geldbonus aus. 

• Auch werden zum Teil Gamification-Elemente wie Rabattstufen oder Gewinnspiele, bekannt 
unter anderem aus dem Online-Handel, in Supermarkt-Apps eingesetzt. Solche spielerischen 
Elemente können eine Anreizwirkung auf das Kaufverhalten der Verbraucher:innen haben. 

• Möglicherweise etablierenden sich in Zukunft vermehrt personalisierte Preise für 
Verbraucher:innen. Die Basis dafür können umfassende Analysen des individuellen 
Einkaufverhaltens sein. Diese wären bei einem Teil der exemplarisch betrachteten Apps 
bereits heute möglich – und zwar durch das Tracken einzelner Kauftransaktionen in 
Kombination mit dem erzwungenen Anlegen eines Nutzerkontos. 

• Aus Sicht der Verbraucherzentrale beeinflussen die Apps die Kaufentscheidungen ihrer 
Nutzer:innen. 

I. Verbraucherrelevanz 
Im Laufe der letzten Jahre rückten Smartphone-Apps im Lebensmitteleinzelhandel zunehmend in 
den Fokus und wurden aktiv beworben).1 Im Zusammenhang mit solchen Supermarkt-Apps wenden 
sich immer wieder Verbraucher:innen mit Beschwerden an die Verbraucherzentralen. Kritisiert wird 
von ihnen dabei unter anderem, dass durch die Apps zwei Preisniveaus entstehen, mit App und 
ohne App. Während einige bemängeln, aufgrund fehlender technischer Möglichkeiten von Rabatten 
ausgeschlossen zu sein, äußern andere Kritik daran, vor die Wahl gestellt zu werden, entweder 
höhere Preise zu zahlen oder zusätzliche persönliche Daten preiszugeben.2 Der 
Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hat diese Meldungen zum Anlass genommen, 
Verbraucher:innen zu ihren Erfahrungen mit Supermarkt-Apps zu befragen und solche Apps 
beispielhaft unter die Lupe zu nehmen. 

 

1 Verschiedene Anbieter führten eigene Bonussysteme in ihren Apps ein, zum Beispiel REWE zum Jahreswechsel 2025 (vgl. 
https://www.biallo.de/verbraucherschutz/news/payback-rewe-neues-bonusprogramm/). 

2 Bei den Einzelfallschilderungen aus den Beratungsstellen der Verbraucherzentralen handelt es sich um ausführliche Beschreibungen 
besonders auffälliger Sachverhalte aus der Verbraucherberatung, die qualitativ ausgewertet werden können. Rückschlüsse auf die 
Häufigkeit des Vorkommens entsprechender Fälle in der Verbraucherberatung oder in der Gesamtbevölkerung sind nicht möglich. Hier 
berücksichtigt wurden dazu Meldungen zu solchen Apps bis September 2025. 

https://www.biallo.de/verbraucherschutz/news/payback-rewe-neues-bonusprogramm/
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II.  Zusammenfassung 
Im Rahmen einer Beispielsammlung wurden Supermarkt-Apps unter den Gesichtspunkten von 
Datenschutz, Rabattsystemen und den digitalen Ernährungsumgebungen exemplarisch betrachtet. 
Zusätzlich wurden Verbraucher:innen zu unterschiedlichen Aspekten der Nutzung von Supermarkt-
Apps im Rahmen einer Onlinebefragung um ihre Meinung gebeten. Es lässt sich zusammenfassen, 
dass es beim Datenschutz für Verbraucher:innen noch Unklarheiten über die Verwendung und 
mögliche Weiterleitung ihrer personenbezogenen Daten gibt. Auch kann die Vielzahl der Rabatt- 
und Bonusmöglichkeiten in den verschiedenen Supermarkt-Apps für Verbraucher:innen 
unübersichtlich und intransparent wirken. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob es bei 
individuellen Angeboten in Form von prozentualen Rabatten und Coupons nicht auch 
verpflichtende Standards bei der Preisangabe geben sollte. Personalisierte Angebote, die von 
Verbraucher:innen teils separat aktiviert werden müssen, können zu einem komplexeren 
Einkaufsprozess führen als dies beim analogen Einkauf der Fall ist. Supermarkt-Apps bieten neben 
Rabattmöglichkeiten zum Teil auch weitere Funktionen, beispielsweise Einkauflisten oder 
Rezeptvorschläge. Insgesamt können solche Elemente der digitalen Ernährungsumgebung das 
Einkaufsverhalten von Verbraucher:innen beeinflussen. So haben einige Verbraucher:innen 
beispielsweise den Eindruck, dass vermehrt Ungesundes, das heißt Süßigkeiten und Snacks, 
angeboten werden. 

III. Methodik 
Um ein besseres Verständnis dafür zu gewinnen, wie Verbraucher:innen Supermarkt-Apps 
wahrnehmen und nutzen, hat der Verbraucherzentrale Bundesverband eine internetrepräsentative 
Onlinebefragung in Auftrag gegeben. Im Rahmen dieser Befragung wurden 1.000 
Internetnutzer:innen ab 16 Jahren von eye square befragt. Die Erhebung fand vom 29. Oktober bis  
3. November 2025 statt und umfasste unter anderem Fragen zum Nutzungsverhalten sowie zu 
Einstellungen gegenüber Supermarkt-Apps.3 

Im Rahmen der Verbraucherbefragung gab ein Großteil der Befragten (78 Prozent) an, Supermarkt-
Apps zu nutzen. Abbildung 1 zeigt, wie sich die Nutzung der Befragten auf die Supermarkt-Apps 
verschiedener Anbieter verteilt.  

 

3 Die statistische Fehlertoleranz in der Gesamtstichprobe beträgt maximal ± 3 Prozentpunkte. 
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Abbildung 1: Frage: „Welche Supermarkt-Apps verwenden Sie?“, Basis: 787 Befragte, die Supermarkt-Apps nutzen. Mehrfachnennungen 
möglich. Angaben in Prozent. 

Ergänzend zu den Befragungsergebnissen wurde eine Beispielsammlung von Smartphone-Apps der 
in der Befragung genannten Lebensmittelhändler des stationären Einzelhandels erstellt, um die 
Ergebnisse in einen praktischen Kontext zu setzen. Diese Beispielsammlung erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Die Auswahl der Beispiele erfolgte nicht systematisch. Rückschlüsse 
auf die Verbreitung der dargestellten Auffälligkeiten sind daher nicht möglich. 

IV. Datenschutz 

4.1 Nutzerkonten und Datenschutz 
Immer wieder erreichen die Verbraucherzentrale Bedenken von Verbraucher:innen hinsichtlich der 
Verwendung ihrer Daten, die im Zuge der Nutzung von Supermarkt-Apps gesammelt werden. Ganz 
generell können bei solchen Apps sowohl Daten verarbeitet werden, die sich aus der Nutzung der 
App selbst ergeben, als auch solche, die im Rahmen von Transaktionen im Geschäft oder aus 
persönlichen Angaben der Nutzer:innen entstehen, soweit dies die Apps jeweils ermöglichen.  

Supermarkt-Apps unterscheiden sich darin, ob sie Nutzer:innen die Möglichkeit geben, ein 
Nutzerkonto anzulegen. Beispielsweise enthält die App von Aldi Nord keine Möglichkeit, sich mit 
einem Nutzerkonto zu registrieren, anders als bei Aldi Süd. Für die Nutzung bestimmter Funktionen 
kann das Anlegen eines Kundenkontos auch verpflichtend sein. Wenn Verbraucher:innen 
beispielsweise in der Lidl Plus-App Coupons verwenden möchten, müssen sie zuvor zwingend ein 
Nutzerkonto anlegen (vgl. Abbildung 2). 
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Abbildung 2: Lidl Plus-App – Aufforderung zum Anlegen eines Nutzerkontos (Stand 29.09.2025) 

Supermarkt-Apps können sich auch darin unterscheiden, welche persönlichen Informationen 
verpflichtend für ein Nutzerkonto angegeben werden müssen. So können sich die verpflichtenden 
Angaben lediglich auf eine E-Mail-Adresse beschränken, wie bei Aldi Süd. Es können aber auch 
weitere Angaben verpflichtend sein. 

Bei Lidl war beispielsweise die Angabe des Geburtsdatums und einer Mobilfunknummer 
verpflichtend (vgl. Abbildung 3). Zur Verifizierung wurde an diese Nummer eine Bestätigungs-SMS 
gesendet. 
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Abbildung 3: Lidl Plus-App – Pflicht zur Angabe einer Mobilfunknummer und des Geburtsdatums bei der Registrierung (Stand 29.09.2025) 

In Supermarkt-Apps können Onlineshop integriert sein, zum Beispiel bei REWE oder Kaufland. Für 
eine Onlinebestellung wäre die Angabe einer Lieferadresse erforderlich, nicht jedoch für die 
Nutzung der App nur im Ladengeschäft. Bei Kaufland war die Angabe einer vollständigen Adresse 
dennoch bereits bei der Registrierung des Kundenkontos verpflichtend vorgesehen. 

Supermarkt-Apps können auch nach Merkmalen des Haushalts fragen: Die Netto Plus-App fragte 
beispielsweise konkret nach der Zusammensetzung des Haushalts – konkret nach der Anzahl 
Erwachsener, Kinder, Katzen und Hunde (vgl. Abbildung 4). 

 

Abbildung 4: Netto Plus-App – Angabe zur Haushaltszusammensetzung (Stand 01.10.2025) 

Beobachtet wurde auch die freiwillige Abfrage von persönlichen Interessen – wie im Profil der Aldi 
Süd-App. Dort konnte man unter anderem auch Angaben zu eigenen Ernährungspräferenzen 
machen (vgl. Abbildung 5). 
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Abbildung 5: Aldi Süd-App – Optionale Abfrage nach Ernährungspräferenzen im Menü Profil (Stand 11.09.2025) 

Statt eines klassischen Registrierungsprozesses können Supermarkt-Apps auch Anmeldungen über 
vorhandene Konten von anderen Dienstleistern anbieten: Die Netto Plus-App bot beispielsweise 
alternativ zu einer Registrierung an, sich mit dem Nutzerkonto von Payback, Google oder Apple 
anzumelden (vgl. Abbildung 6).  

  

Abbildung 6: Netto Plus-App – Alternative Anmeldemöglichkeiten (Stand 29.09.2025) 

Neben dem regulären Nutzerkonto können Supermarkt-Apps auch Zusatzprogramme anbieten, für 
dessen Anmeldung die Angabe weiterer Daten erforderlich sein kann. Bei Lidl etwa kann man sich 
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neben der regulären Kontoanmeldung zusätzlich für ein „Babyboxen“-Programm anmelden, 
wodurch weitere Daten von Nutzer:innen gesammelt werden.4 

4.2 Weitere Datenerfassung 
Eine Datenerhebung kann nicht nur allein über die bei der Registrierung angegebenen 
Informationen erfolgen, sondern unter anderem auch über die Nutzung der App. In den 
Datenschutzhinweisen der Lidl Plus-App wird zum Beispiel darüber informiert, dass unter anderem 
Informationen zu besuchten App-Sektionen, angesehene Artikel und das Betriebssystem des 
Handys gesammelt werden.5 

In Supermarkt-Apps können optische Codes enthalten sein (QR-Codes), die an der Kasse gescannt 
werden (vgl. Abbildung 7 und Abbildung 8). Dies wird beispielsweise bei Penny und Lidl so 
umgesetzt. Die Sammlung von Informationen zu einzelnen Kauftransaktionen kann verbunden mit 
der Anmeldung beim Nutzerkonto Rückschlüsse darauf ermöglichen, welche Produkte 
Verbraucher:innen tatsächlich konsumieren. 

  

Abbildung 7: Lidl Plus-App – Scanbildschirm für die Nutzung an der Kasse (Stand 26.09.2025) 

 

4 „Falls Sie sich bei unserem Babyboxen Programm registriert haben, werden die Informationen zu gewährten Vorteilen ebenfalls in Ihrem 
Lidl Plus-Konto gespeichert und angezeigt.“ Auszug aus den Datenschutzhinweisen Lidl Plus Version 2.2, Stand September 2025, zu 
Ziffer 3.1, Seite 3, 2. Absatz. Die Datenschutzhinweise konnten innerhalb der App als PDF-Datei heruntergeladen werden.  

5 Datenschutzhinweise Lidl Plus, Version: 2.2, Stand September 2025, zu Ziffer 3.5 Zweck der Datenverarbeitung/Nutzungsdaten der Lidl 
Plus-App, vgl. Fn. 4 
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Abbildung 8: Penny-App – Scanbildschirm für die Nutzung an der Kasse (der QR-Code wurde von der App ausgeblendet) (Stand 
14.10.2025) 

4.3 Informationen zur Erfassung und Datenverwendung 
Informationen dazu, was Anbieter mit den erhobenen Daten machen, stehen in den Supermarkt-
Apps an verschiedenen Stellen. Unter anderem findet man konkretere Angaben in den 
Datenschutzhinweisen, die in den Apps verlinkt sind. Nach Ansicht des vzbv sind die genauen 
Bedingungen der Datennutzung für Verbraucher:innen jedoch gerade auf Smartphone-
Bildschirmen nicht leicht zu lesen. Es erfordert mitunter Geduld und Ausdauer, um alle relevanten 
Informationen und mögliche Redundanzen zu erfassen. 

Zwar sind die Datenschutzhinweise durchaus strukturiert, jedoch in unterschiedlicher Form – mal 
werden sie etwa nach Technologien6, mal nach einzelnen App-Funktionen gegliedert.7 Bei Edeka 
beispielsweise waren die Hinweise in mehreren ausklappbaren Abschnitten verfügbar, die auch 
längere Texte enthalten konnten. So gab es unter anderem Abschnitte zu Datenschutzhinweisen 
bezüglich der Webseite, zur Einwilligung in die Personalisierung und nochmal eine 
Datenschutzerklärung für die eigentliche App. 

Aufgefallen ist auch, dass sich Informationen zum eigentlichen Nutzungsumfang der Daten teils an 
verschiedenen Stellen finden lassen. So hat Lidl bei der Registrierung die Abfrage von 
Mobilfunknummer und Geburtsdatum zunächst ausdrücklich mit dem Schutz des Kontos der 
Kund:innen begründet (vgl. Abbildung 5). Nach einem Klick auf „Mehr erfahren“ informiert ein Pop-
Up-Fenster jedoch, dass das Geburtsdatum neben der Prüfung des Mindestalters auch zum 
Profiling eingesetzt werden kann (vgl. Abbildung 9). 

 

6 Datenschutzhinweise für die Nutzung der REWE-App (Stand 29.12.2024) aus Sicht des vzbv eher technologisch strukturiert 
7 Aus Sicht des vzbv eher an den App-Funktionen orientiert, zum Beispiel Datenschutzerklärung für die Netto Plus-App 

(https://www.netto-online.de/ueber-netto/Netto-plus-App-Datenschutze; abgerufen am 01.10.25) 

https://www.netto-online.de/ueber-netto/Netto-plus-App-Datenschutze
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Abbildung 9: Lidl Plus-App – Pop-Up informiert über Verwendung von Handynummer und Geburtsdatum (Stand 29.09.2025) 

Personalisierung 

Wie granular im Rahmen der Registrierung Zustimmungen von den Nutzenden eingeholt werden, ist 
bei den Supermarkt-Apps verschieden. Beispielsweise forderte die App von Netto Marken-Discount 
eine globale Zustimmung zu allen Bedingungen für den Abschluss der Registrierung (vgl. Abbildung 
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10 und Abbildung 11). In der App von EDEKA wiederum konnte die Einwilligung zur Personalisierung 
separat erteilt werden (vgl. Abbildung 12 und Abbildung 13). 

  

Abbildung 10: Netto Plus-App – Pauschale Zustimmung bei der Registrierung (Stand 29.09.2025)  
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Abbildung 11: Netto Plus-App – Auszug aus der "Datenschutzerklärung für die Netto Plus-App" (Stand 1.10.2025) 

 

Abbildung 12: Edeka-App – Separate Einwilligung zur Personalisierung (Stand 12.09.2025) 

 

Abbildung 13: Edeka-App – Auszug aus den EDEKA Datenschutzinformationen zum Punkt Einwilligung zur Personalisierung (Stand 
12.09.2025) 

Unter Umständen besteht die Option, nachträglich kleinteiligere datenschutzrelevante 
Einstellungen vorzunehmen: In den Einstellungen der App von Penny konnten beispielsweise die 
Personalisierungen für die Kanäle von Penny und für Kanäle externer Anbieter unabhängig 
voneinander eingestellt werden (vgl. Abbildung 14). 
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Abbildung 14: Penny-App – Einstellungsmöglichkeiten der Werbepräferenzen (Stand 14.10.2025) 

Werden Daten an Dritte weitergegeben, können persönliche Angaben wie etwa E-Mail-Adressen nur 
in „gehashter“ Form weitergegeben werden – so erklärt es etwa EDEKA.8 Das bedeutet, dass Dritte 
die Daten nicht direkt einsehen können. Allerdings ist eine eindeutige Identifizierung möglich, wenn 
beispielsweise die betreffende E-Mail-Adresse dem Dritten bereits bekannt ist. 

Weiterleitung zu externen Seiten 

Innerhalb einer Supermarkt-App können Verlinkungen zu externen Seiten auftreten. Dabei öffnet 
sich nicht zwingend ein separater Browser – die Inhalte können direkt innerhalb der App angezeigt 
werden und wie ein integrierter Bestandteil der App wirken. Bei Verlinkungen zu externen Seiten 
können Datenflüsse zu Dritten entstehen, ohne dass dies für Nutzende sofort ersichtlich ist. Ein 
Beispiel ist der „Testerclub“9 in der Aldi Süd-App. Für diesen Club gibt es einen eigenen 
Menüeintrag in der App, der zu der Seite www.aldi-testerclub.de weiterleitet. 

4.4  Perspektive der Verbraucher:innen 
Im Rahmen der Verbraucherbefragung gaben 69 Prozent der befragten Nutzer:innen von 
Supermarkt-Apps an, sich der Analyse ihrer Daten bewusst zu sein. 26 Prozent war es zumindest 
teilweise bekannt, 5 Prozent wussten das nicht. 

Bezogen auf die Datenschutzhinweise und Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Apps 
erklärten 41 Prozent der Nutzenden, diese zumindest teilweise gelesen oder durchgescrollt zu 
haben. 18 Prozent gaben an, die Hinweise vollständig gelesen zu haben, während 40 Prozent sie 
nicht gelesen haben. 

 

8 Erläuterungen etwa in den Datenschutzinformationen bei EDEKA im Segment Einwilligung zur Personalisierung 
(https://www.edeka.de/modulseiten/datenschutzbestimmungen/datenschutzbestimmungen.jsp; abgerufen am 9.09.25) 

9 Der „Testerclub“ wird über die App von Aldi Süd gestaltet. Im Kontext des Filialeinkaufs können Produkte erworben werden, deren 
Kaufpreis erstattet wird, wenn eine Bewertung zu dem Produkt abgebeben wird, die in der „Community“ veröffentlicht und mit der 
geworben werden kann. 

http://www.aldi-testerclub.de/
https://www.edeka.de/modulseiten/datenschutzbestimmungen/datenschutzbestimmungen.jsp
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Unter den Befragten, die keine Supermarkt-Apps nutzen, wurde die fehlende Bereitschaft zur 
Freigabe persönlicher Daten als dritthäufigster Grund genannt (29 Prozent).10 Davon erklärten 
47 Prozent, dass sie eine Supermarkt-App auch dann nicht nutzen würden, wenn keine Anmeldung 
und keine persönlichen Angaben erforderlich wären. 40 Prozent würde sich unter diesen 
Bedingungen jedoch für die Nutzung entscheiden. 

V. Rabattsysteme 
Im Rahmen der Beispielsammlung sind verschiedene App-basierte Rabattsysteme aufgefallen, die 
eine vorherige Registrierung erfordern. Die damit verbundenen Rabatte können im Ladengeschäft 
an der Kasse genutzt werden – zum Beispiel durch das Scannen eines Codes (vgl. Abbildung 15). 

 

Abbildung 15: Penny-App – "Vorteilscode" für die Kasse kommt erst nach Anmeldung (Stand 14.10.2025) 

Allerdings nutzen nicht alle Supermarkt-Apps solche Rabattsysteme. Beispielsweise sahen die 
Apps von Aldi Nord und Aldi Süd eine solche Funktion nicht vor. Nutzer:innen können dort zwar 
Angebote einsehen und Benachrichtigungen erhalten, bekommen aber durch die Nutzung der App 
keine gesonderten Rabatte im Geschäft. Soweit ein Anbieter die Einwilligung zu einer 
Personalisierung bei Nutzung der App gesondert bei der Datenschutzeinwilligung abfragt, 
ermöglicht dies Einfluss darauf zu nehmen, ob man innerhalb der App entsprechend 
personalisierte Angebote erwarten kann. 

Die im Rahmen der Beispielsammlung aufgefallenen Rabattsysteme unterscheiden sich im Detail 
erheblich. Das wird im Folgenden näher erläutert. 

5.1 Rabatt als Abschlag versus Guthaben 

 

10 Die beiden häufigsten genannten Gründe waren das fehlende Interesse, sich mit den Inhalten einer Supermarkt-App zu beschäftigen 
(42 Prozent), sowie der Umstand, dass sich die Befragten auf die Installation der für sie wichtigsten Apps beschränken wollen (35 
Prozent). 
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Ein Rabatt kann in verschiedenen Formen gewährt werden. In der App von Lidl wird es 
beispielsweise als direkter Preisnachlass umgesetzt, der unmittelbar an der Kasse abgezogen wird 
(vgl. Abbildung 16). In der App von REWE wird den Nutzenden der Rabatt hingegen in Form von 
Guthaben für zukünftige Einkäufe gewährt (vgl. Abbildung 17). 

 

Abbildung 16: Lidl Plus-App – "Lidl Plus" Rabatt mit App als Preisnachlass (Stand 26.09.2025) 

 

Abbildung 17: REWE-App – Rabatt durch Guthaben für den nächsten Kauf (Stand 30.09.2025) 

5.2 Pauschaler Rabatt versus zu aktivierender Coupon 
Ein Rabatt kann über die Nutzung der App pauschal gewährt werden, ohne dass der Rabatt vorher 
konkret ausgewählt werden muss. Darüber hinaus existieren Rabatte jedoch auch in Form von 
digitalen Coupons innerhalb der App, die vor der Nutzung explizit aktiviert werden müssen (vgl. 
Abbildung 18). Solche Coupons können in der Menüstruktur der App von allgemeinen Angeboten 
getrennt sein und unter unterschiedlichen Bezeichnungen geführt werden. 
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Abbildung 18: Lidl Plus-App – Seite mit den zu aktivierenden Coupons (Stand 26.09.2025) 

Rabatt-Coupons müssen jedoch nicht in allen Fällen immer zuvor aktiviert werden, wie das Beispiel 
der EDEKA-App zeigt. Dort waren alle in der App verfügbaren Coupons bereits voraktiviert. 

5.3 Bezug der Rabatte 
Die betrachteten App-spezifischen Rabattsysteme können den Preisnachlass in verschiedenen 
Formen darstellen. In der App von Kaufland werden Coupon-Rabatte beispielsweise teils als 
prozentualem Preisnachlass, teils als rabattierter Angebotspreis dargestellt (vgl. Abbildung 19). 

 

Abbildung 19: Kaufland-App – Rabatte als Angebotspreis und Prozentabzug (Stand 30.09.2025) 
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5.4 Bedingungen der Rabatte 
Rabatte können verschiedenen Bedingungen unterliegen. Beispielsweise unterschieden sich die 
Angebote darin, ob sie einmalig oder mehrfach innerhalb eines Gültigkeitszeitraums eingelöst 
werden konnten (vgl. Abbildung 23 und Abbildung 24). 

 

Abbildung 23: Kaufland-App – Coupon mit Hinweis „nur einmalig einlösbar“ (Stand 30.09.2025) 

 

Abbildung 24: EDEKA-App – Voraktivierter Coupon mit Hinweis „Mehrfach einlösbar“ (Stand 26.09.2025) 

Darüber hinaus können Rabatte auch an zusätzliche Voraussetzungen geknüpft sein, etwa den 
Erwerb mehrerer Produkte einer bestimmten Marke oder das Erreichen eines Mindesteinkaufwerts, 
um den Preisnachlass zu erhalten (vgl. Abbildung 25). 
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Abbildung 25: Penny-App – Coupon, der erst nach Kauf bestimmter Produkte nutzbar ist (Stand 14.10.2025) 

Mit dieser Vielzahl an Möglichkeiten von unterschiedlichen Rabattarten, -darstellungen und  
-einlösebedingungen können Verbraucher:innen bei Nutzung verschiedener Supermarkt-Apps 
konfrontiert werden. 

5.5 Preisangaben bei aktivierungspflichtigen 
Angeboten 
Nach § 4 Preisangabenverordnung müssen für Produkte und Angebote ein Gesamtpreis und ein 
Grundpreis (z. B. in €/kg oder €/l) angegeben werden. Danach müssen beide Preiskennzeichnungen 
eindeutig, gut lesbar und klar erkennbar ausgewiesen werden, sofern es sich nicht um identische 
Werte handelt. Diese Kennzeichnung soll es erleichtern, die Preise von Produkten, die nicht bereits 
in entsprechenden Referenzgrößen abgepackt sind, direkt miteinander vergleichen zu können.  

Bei individuellen Coupons werden hingegen der Gesamtpreis und der dazugehörige Grundpreis in 
den Apps nicht immer ausgewiesen. Für spezifische Angebotsformen wie individuelle 
Preisnachlässe schreibt die Rechtsordnung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 Preisangabenverordnung keine 
Grundpreiskennzeichnung vor. Im Rahmen der Befragung gaben drei Viertel der Nutzer:innen von 
Supermarkt-Apps (75 Prozent) jedoch an, Grundpreisangaben bei allen Angeboten in der App als 
hilfreich zu empfinden. Nur 6 Prozent vertraten eine gegenteilige Ansicht. 






